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Sonderbeilage zur Badischen Schulzeitung
Samstag , den 19 . Januar 1929 .

Gnttvuv- eines Gesetzes
übev die Gtti -rhadlgung von Lehvkvaften und LrntevhattunsstvSgevu

Vvwatev Sorschuleu (K 2 Älbf. 2 des Reichsgrundschulge -etzes ).
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu¬

stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird :
l . Allgemeine Bestimmungen .

8 1 . Geeignete Lehrkräfte und Anterhallungsträger , die infolgeder Auflösung oder des Abbaues der privaten Vorschulen oder
Vorschulklassen iß 2 Abs . 2 des Reichsgrundschulgesetzes ) aus dem
nicht öffentlichen Schuldienst ausscheiden müssen , sind nach Mög¬
lichkeit im öffentlichen Dienste unterzubringen .

Soweit das nicht möglich ist, erhalten Lehrkräfte und Unter -
haltungsträger , für die sich durch die Auflösung oder den Abbau
privater Vorschulen oder Vorschulklassen erheb .iche wirtschaftliche
Härten ergeben , eine Entschädigung im Rahmen der Bestimmungen
dieses Gesetzes .

II. Entschädigung der Lehrkräfte .
1 . Voraussetzungen , Erlöschen und Ruhen des

Entschädigungsanspruchs .
ß 2 . Als Lehrkräfte im Sinne dieses Gesetzes gelten auch

Schulleiter , die nicht oder nur in geringem Mähe Unterricht er¬
teilen , cs sei denn , dah sie gleichzeitig limerhalmngsträger
(88 11 ff -) sind.

Ais infolge der Auflösung oder des Abbaues privater Vor¬
schulklassen ausgeschieden gelten auch solche Lehrkräfle , die bis
zum Ablauf von vier Zähren vom Zeitpunkt der Auslösung oder
des völligen Abbaues der Vorschulklassen aus ihrer Beschäftigung
an einer Privatschule nachweislich deswegen ausscheiden müssen ,
weil diese Schule infolge des Wegfalls der Vorschulklassen nicht
mehr lebensfähig ist und aus diesem Grunde aufgelöst wird .

83 . Ein Anspruch ist nur gegeben
1 . wenn die Lehrkraft schon bei Inkrafttreten des Gesetzes , be¬

treffend die Grundschulen und Aushebung der Vorschulen , vom
28 . April 1920 (Reichsgeschbl . S . 851 ) an derselben privaten
Schule , deren Abbau oder Auflösung ihre Entlassung zur Folge
hatte , als Angestellter oder Leiter tätig gewesen oder

2. wenn sie ln die abgebaute Stellung zwar erst nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes gelangt , aber schon zu jenem Zeitpunkt
und in der folgenden Zeit hauptberuflich im Dienste einer prira -
ten Vorschule oder einer mit Vorschulklasse versehenen Privat -
schule tätig gewesen ist.

84 . Voraussetzung für das Vorlicgen einer erheblichen wirt¬
schaftlichen Härte ist, daß der Abbau von Vorschulklassen oder die
Auflösung der Schule den Verlust der Stellung im Prlvatschul -
dlenst zur Folge gehabt und die Lehrkrast ihren Lebensunterhalt
ganz oder überwiegend aus der Vergütung für ihre Tätigkeit im
Privatschuldlenst bestrillen hat .

85 . Der Anspruch erlischt
1. wenn eine angebotene Übernahme in den öffentlichen Dienst

abgelehnt wird , es sei denn , dah die auszuübende Tätigkeit der
Vor - und Berufsbildung der Lehrkraft nicht entspricht ,

2 . wenn die Lehrkraft die Reichsangehörigkeit verliert ,
3 . wenn die Lehrkraft ohne Genehmigung der zuständigen Landes¬

stelle ihren Wohnsitz außerhalb des Reiches nimmt ,
4 . wenn gegen die Lehrkraft eine rechtskräftige Verurteilung er¬

gangen ist, die bei einer Lehrkraft an öffentlichen Schulen den
Verlust des Amtes oder die Unfähigkeit zur Bekleidung öffent¬
licher Ämter zur Folge gehabt hätte ,

5 . für verheiratete weibliche Lehrkräfle sowie für weibliche Lehr¬
kräfte im Falle späterer Verheiratung , wenn nach dem Ermessen

der zuständigen Lanöcsstelle ihre wirtschaftliche Versorgung nach
der Hohe des Familieneinkommens gesichert erscheint ,

6 . im Falle des Todes mit dem Ablauf des Sterbemonats .
86 . Das Recht auf den Bezug einer Rente ruht , wenn und

solange der Bezugsberechtigte aus Berufstätigkeit ein Einkommen
bezicht , insoweit , als der Betrag dieses Einkommens unter Hinzu¬
rechnung der Rente den Betrag des der Festsetzung der Rente
zugrunde gelegten Einkommens übersteigt .

Der Bezugsberechtigte ist bei Vertust des Rechtes auf den
Bezug der Rente verpflichtet , unaufgefordert der Steile , von der er
die Rente erhalt , über die Art und Höhe dieses Einkommens wahr¬
heitsgemäß und unverzüglich Anzeige zu erstatten .

2. Art und Höhe der Entschädigung .
87 . Die Entschädigung wird entweder in Gestalt einer Geld¬

rente oder einer Geldabfindung als Übergangsmaßnahme gewährt .
ß8 . Die Geldrente wird solchen Lehrkräften gewährt , die bei

ihrem Ausscheiden aus dem Privatschuldienst mindestens zehn
Jahre darin tätig gewesen sind.

Die Rente beträgt 65 v . H . des Jahreseinkommens aus ihrer
Tätigkeit an Privatschulen !m Durchschnitt der Jahre 1926 und
1927 . Ist die Lehrkraft nur an einem dieser Jahre an Privat¬
schulen tätig gewesen , so ist dieses Jahr maßgebend ; ist sie in
keinem dieser Jahre an Privatschulen tätig gewesen , so ist das
Jahreseinkommen zugrunde zu legen , das Lehrkräfte gleicher Vor -
und Berufsbildung und gleichen Alters lm Jahre 1927 an dem
Orte der letzten Tätigkeit der Lehrkraft in privatem Schuldienst
durchschnittlich bezogen haben oder hätten beziehen können . Hat
die Lehrkraft zur Zeit des Ausscheidens eine Dienstzeit von 25
Jahren noch nicht zurückgelegt , so wird die Rente für jedes volle
oder angesangene Jahr , das ihr an der Dienstzeit von 25 Jahren
fehlt , um je 2 v . H . des Jahreseinkommens geringer bemessen .
Die jährliche Zahlung darf den Betrag von 80 v . H . der Höchst¬
stufe der Besoldungsgruppe A 4c zuzüglich des Orlszuschlags 6 der
RelchSbesoldungsocdnung nicht übersteigen .

Die Rente wird in monatlichen , im voraus zahlbaren Teil¬
beträgen bis zum Ablauf des Monats gezahlt , in dem die Lehrkraft
das 65 . Lebensjahr vollendet .

89 . Die Geldabfindung als übergangsmaßnahme wird solchen
Lehrkräften gewährt , die die Voraussetzung des ß8 Abs . 1 nicht
erfüllen .

Der Bemessung der Geldabfindung ist die Höhe des Jahres¬
einkommens aus der verlorenen Stellung im Durchschnitt der Jahre
1926 u . 1927 zugrunde zu legen . 8 8 Abs . 2 Satz 2 findet Anwendung .

Von diesem Durchschnittseinkommen werden in monatlichen ,
im voraus zahlbaren Teilbeträgen gewährt : 80 v . H. innerhalb des
ersten , 70 v . H . innerhalb des zweiten , 69 v . H . innerhalb des dritten
und 50 v . H . innerhalb des vierten auf den Verlust der Stellung
folgenden Jahres .

Der Zeitraum , innerhalb dessen die Geldabfindung gewährt
wird , darf jedoch nicht länger sein , als die halbe Privatschuldlenst -
zeit .

Die jährliche Zahlung darf den Betrag der Höchststufe der
Besoldungsgruppe A 4c zuzüglich des Orkszuschlags 6 der Reichs -
besvldungsordnung nicht übersteigen .

810 . Lehrkräfte , die nach 88 entschädigungsberechtigt sind , er¬
halten nach Vollendung des 65. Lebensjahrs den Betrag , um den
die Altersrente aus einer gesetzlichen Versicherung oder einer
solchen Versicherung , die die Befreiung von einer gesetzlichen Ver -



sicherungspflicht begründet , dadurch gekürzt ist, daß die Lehrkraft
nachweislich infolge des Abbaues weniger Rente beanspruchen kann .

III . Entschädigung der Unlcrhallungsträger .

1 . Voraussetzungen Erlöschen und Ruhen des
Entschädigungsanspruchs .

§ 11 . Ein Entschädigungsanspruch ist nur gegeben , wenn der

den Anspruch Erhebende schon bei Inkrafttreten des Gesetzes ,
betreffend die Grundschulen und Aufhebung der Vorschulen , Untcr -

haltungsiräger einer privaten Vorschule oder einer mit Vorschul¬
klassen versehenen Privatschule war .

§ 12 . Voraussetzung für das Vorllcgen einer erheblichen wirt¬

schaftlichen Härte ist , daß entweder
u) während des Fortbestehens der privaten Schule die Rcinein -

künste aus dem Betriebe der Schule info 'ge des Abbaues von

Vorschulklassen unter jährlich 6000 Mk . sinken oder
b ) die Schule info 'ge Abbaues der Vorschulklassen , sei es noch

während des Abbaues , sei es mit Teendigung des Abbaues , sei
es innerhalb von vier Jahren nach vollendetem Abbau , völlig
aufgelöst wird .

§ 13 . Bei natürlichen Personen ist weitere Voraussetzung , daß
der Unterhaltungsträger seinen Lebensunterhalt ganz oder überwie¬

gend aus dem Betriebe der Schule gezogen hat .
§ 14 . Bei juristischen Personen oder Pcrsönenvercinigungen

ohne juristische Persönlichkeit ist weitere Voraussetzung , daß die

Rcincinkünfte nachweislich andern gemeinnützigen Zwecken des

Unterhaltungsträgers zugute gekommen sind.
§ 15 . Bei natürlichen Personen , die eine Geldrcnte oder eine

Geldabfindung als Ilbergangsmaßnahme erhalten , finden die Vor¬

schriften der §§ 5 und 6 entsprechende Anwendung .
2 . Art und Höhe der Entschädigung ,

u) Während des Fortbestehens der Schule .

§ 16 . Den Unterhaltungsträgern privater Vorschulen wird vom
Beginn des Abbaues biS zu seiner völligen Durchführung eine
En ^ chädigung in Höhe des Betrags gewährt , um den die jähr¬
lichen Rcineinkünfte gegenüber den jährlichen Reincinkünften im
Durchschnitt der Jahre 1026 und 1027 nachweislich Zurückbleiben .
Die erforderlichen Nachweisungen über die Reincinkünfte sind vom
UntcrhaltungSträger zu erbringen . Die jährliche Zahlung darf den

Betrag von 6000 Mk . nicht übersteigen .
§ 17 . Den Unterhaltungsträgern solcher privater Schulen , die

mit Vorschulklassen versehen sind, aber über das Ziel der Grund¬

schule hinausführcn , wird vom Beginn des Abbaues der Vor¬

schulklassen bis zum Ablauf von vier Jahren nach seiner völligen
Durchführung eine Entschädigung in Höhe des Betrags gewährt ,
um den die jährlichen Reincinkünfte gegenüber den jährlichen
Reincinkünften im Durchschnitt der Jahre 1026 und 1027 nach¬
weislich Zurückbleiben . § 16 Satz 2 und 3 findet Anwendung ,

b ) Bei Auflösung der Schule .
au ) Natürliche Personen .
§ 18 . Die Entschädigung wird entweder in Gestalt einer Gcld -

rente oder einer Geldabfindung als tlbergangsmaßnahme gewährt .
§ 19 . Die Geldrente wird solchen llnterhaltungslrägern ge¬

währt , die bei Auflösung ihrer Privatschule mindestens zehn
Jahre lang eine private Vorschule oder eine mit Vorschulklassen
versehene Privatschule unterhalten haben .

Die Rente beträgt 65 v . H . ihrer jährlichen Reincinkünfte aus
dem Betriebe der Privatschule im Durchschnitt der Jahre 1026 und
1027 . Ist der Bezugsberechtigte nur in einem dieser Jahre Unlcr -
haltungsträger gewesen , so ist dieses Jahr maßgebend : ist er in
keinem dieser Jahre Ilnterhaltungsträger gewesen , so sind die Rein -
einkünfte zugrunde zu legen , die Unterhaltungsträger gleichartiger
Privatschulcn im Jahre 1027 an dem Orlc , wo sich die aufgelöste
Privatschule befand , durchschnittlich bezogen haben oder hätten be¬
ziehen können . War der Bezugsberechtigte zur Zeit der Auflösung
der Schule noch nicht 25 Jahre lang Unterhaltungsträger , so wird die
Rente sür jedes voll« oder angcfangcne Jahr , das an der Zeit von
25 Jahren fehlt , um je 2 v . H . der DurchschnittsreineinkLnfle geringer
bemessen . Die jährliche Zahlung darf den Betrag ron 6000 Mk .
nicht übersteigen . § 16 Satz 2 findet Anwendung .

Die Rente wird in monatlichen , im voraus zahlbaren Teil¬
beträgen bis zum Ablauf des Monats gezahlt , in dem der Be¬
zugsberechtigte das 65 . Lebensjahr vollendet .

§ 10 findet entsprechende Anwendung .

§ 20. Die Geldabfindung als Ilbergangsmaßnahme wird solchen
entschädigungsbercchtiglen llnterhaltungslrägern gewährt , die bei

Auflösung ihrer Privatschule die Voraussetzung des § 19 Abs . 1

nicht erfüllen .
Der Bemessung der Eeldabfindung ist die Höhe der Johres -

reineinkünfte aus dem Verriebe der Schule im Durchschnitt der

Jahre 1926 und 1927 zugrunde zu legen . §§ 16 Satz 2, 19 Abs . 2

Satz 2 sinken Anwendung .
Von diesen Durchschnillsreineinkünften werden in monatlichen ,

im voraus zahlbaren Teilbeträgen gewährt : 80 v . H . innerhalb des

ersten , 70 v . H . innerhalb des zweiten , 60 v . H . innerhalb des
dritten , 50 v . H . innerhalb des vierten auf die Auflösung der Schule
folgendes Jahres .

Der Zeitraum , innerhalb dessen die Geldabfindung gewährt
wird , darf nicht länger sein als die Hälfte der Zeit , während der
der Enlschädigungsbcrechligte eine private Schule unterhalten hat .

Die jährliche Zahlung darf den Betrag von 6600 Mk . nicht
übersteigen .

bb ) Juristische Personen und Personcnvereinigungen ohne
juristische Persönlichkeit .

§ 21 . Als Geldabfindung werden 65 v . H . der jährlichen Rcin¬
cinkünfte aus dem Betriebe der Schule im Durchschnitt der Jahre
1020 und 1927 auf die Dauer von vier Jahren , ron der Auf¬
lösung der Schule an gerechnet , in monatlichen , im voraus zahl¬
baren Teilbeträgen gewährt . Ist die Schule während des Jahres
1026 aufgelöst worden , so ist dieses J - hr maßgebend -, ist sie früher
aufgelöst worden , so sind die Reincinkünfte zugrunde zu legen ,
die Unterha ' tunvsträgcr gleichartiger Priralschulen im Jahre 1027
an dem Orte , wo sich die aufgelöste Privatschule befand , durch¬
schnittlich bezogen haben oder hätten beziehen können .

Die jährliche Zahlung darf den Betrag von 6000 Mk . nicht
übersteigen .

IV. Abfindung , Härtebestimmung , Anrechnung früherer Leistungen .

§ 22. An Stelle der nach §§ 8 , 9 , 19, 20 und 21 zu gewähren¬
den Leistungen kann auf Antrag des Entschädigungsbercchtigtcn
eine einmalige Abfindung gegen Verzicht auf alle weiteren An¬
sprüche aus diesem Gesetz gezahlt werden .

Die Summe darf im Falle des Bezugs einer Rente nicht mehr
als das Dreifache des Jahresbetrags der Rente , im Falle der Geld¬
abfindung nicht mehr als das Doppelte der Bezüge des ersten
Jahres betragen .

Ein Anspruch auf Gewährung der Abfindungssumme besteht
nicht .

'

§ 23 . Ergeben sich bei Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes besonders schwere wirtschaftliche Härten , so können im
Einzelfall den betroffenen Lehrkräften und Unterhaltungsträgern
nach billigem Ermessen Zahlungen über den Rahmen der Vor¬
schriften dieses Gesetzes hinaus gewährt werden . Ein Recht hier¬
auf besteht nicht .

§ 24 . Geldentschädigungen , die in Ausführung des § 2 Abs . 2
Satz 3 des Gesetzes , betreffend die Grundschulen und Aushebung
der Vorschulen , vom 28 . April 1920 bereits früher gewährt worden
sind oder gewährt werden , sind auf die Leistungen aus diesem
Gesetz anzurechnen . Eine Verzinsung hiernach etwa nachzuzahlen¬
der Beträge findet nicht statt .

V . Verfahren .

§ 25 . Anträge auf Entschädigung auf Grund dieses Gesetzes
sind von Lehrkräften .. . nerhalb dreier Monate nach dem Ausschei¬
den aus der Sle 'Ang durch Entlassung , von Unterhaltungsträgern ,
deren Schule abgebaut oder aufgelöst wird , innerhalb dreier Monate
nach der Auflösung zu stellen . Ist diese Frist bei Inkrafttreten die¬
ses Gesetzes verstrichen , so ist der Antrag unverzüglich zu stellen .

Entschädigungsanträge von Unterhaltungsträgern wegen Min¬
dereinnahmen bei Fortbestehen der Schule sind innerhalb dreier
Monate nach Ablauf des Schuljahrs , für welches Entschädigung
verlangt wird , zu stellen .

§ 26 . Die Entscheidung über die Anträge trifft die Schulauf¬
sichtsbehörde .

Gegen ihren Bescheid ist innerhalb eines Monats nach Zu¬
stellung die Klage im Verwaltungsstreikverfahren gegeben , sofern
nach der Gesetzgebung des Landes eine Verwaltungsgerichtsbarkeit
besteht . Andernfalls sind .§§ 20 . und 21 der Gewerbeordnung ent¬
sprechend anzuwenden . Die Klage ist gegen das Land zu richten .



§ 27 . Die Schulaufsichtsbehörde hat die Einstellung oder Kür¬
zung der Leistung anzuocdnen, wenn ein Fall des Erlöschens oder
des Rühens des Anspruchs voriiegt .

§ 26 Abs . 2 findet Anwendung .
§ 28 . Bei unverschuldeter Versäumung der in diesem Gesetz

vorgesehenen Fristen kann Nachsicht gewährt werden.
Über den Antrag auf Nachsicht entscheidet die Stelle , die über

den versäumten Antrag zu entscheiden hat . Der Antrag ist inner¬
halb zweier Wochen nach Ablauf des Tages zu stellen , an dem er
zuerst gestellt werden konnte : dabei sind die Tatsachen, die den
Antrag begründen sollen , anzuführen und glaubhaft zu machen .
Der Antrag selbst ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Nach Ab¬
lauf eines Wahres , von dem Ende der versäumten Frist ab ge¬
rechnet, kann Nachsicht nicht mehr gewährt werden.

VI . Kosten.
§ 29 . Die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu zahlen¬

den Kosten tragen die Länder .
VII . Schlufzbestimmungen .

§ 30 . Die Landesregierungen sind ermächtigt, die zur Aus¬
führung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften zu treffen .

831 . Soweit in einem Lande die besondere Lage des Privat¬
schulwesens es erfordert , kann das betreffende Land über die Vor¬
schriften der 88 2 Abs . 2 , 8 Abs . 2 , 9 Abs . 5 , 12 , 16 Sah 3 . 17
Satz 2, 19 Abs . 2 , 20 Abs . 5 , 21 Abs. 2 hinaus zugunsten der Ent -
schädigungsberechtigten Bestimmungen erlassen.

8 32 . Dieses Gesetz tritt am 1 . April 1929 in Kraft .
Begründung.

I. Allgemeines.
1 . Das Reichsgeseh, betreffend die Grundschulen und Auf¬

hebung der Vorschulen, vom 28. April 1920 bestimmte im 8 2 Abs . 1
und 2 der ursprünglichen Fassung:

„Die bestehenden öffentlichen Vorschulen und Vorschulklas¬
sen sind alsbald aufzuheben. Statt der sofortigen völligen Auf¬
hebung kann auch ein Abbau in der Weise erfolgen , daß vom
Beginn des Schuljahres 1920/21 oder, wo dieses nicht angängig
ist, spätestens vom Beginn des Schuljahres 1921/22 an die unterste
Klasse nicht mehr geführt wird und der gesamte Abbau spätestens
zu Beginn des Schuljahres 1924/25 abgeschlossen sein muß.

Für private Vorschulen und Vorschulklassen gelten die
gleichen Vorschriften , doch kann da, wo eine baldige Auflösung
oder ein baldiger Abbau erhebliche wirtschaftliche Härten für die
Lehrkräfte oder die Unterhaltungsträger mit sich bringen würde
oder aus örtlichen Gründen untunlich ist , die völlige Auflösung
bis zum Beginn des Schuljahres 1929/30 aufgeschoben werden.
Wird ein Aufschub gewährt , ist dafür zu sorgen, daß die Gesamt¬
schülerzahl der Vorschulklassen der Privatschule den bisherigen
Umfang nicht übersteigt. Ergeben sich durch die Auflösung oder
den Abbau erhebliche wirtschaftliche Härten für die Lehrkräfte
oder die Unterhaltungsträger , so ist aus öffentlichen Mitteln eine
Entschädigung zu gewähren oder durch sonstige öffentliche Maß¬
nahmen ein Ausgleich zu schaffen .

"
Diesen Bestimmungen gemäß sind die öffentlichen Vorschulen

inzwischen aufgehoben worden . Für die privaten Vorschulen gilt
nach dem Gesetz grundsätzlich auch die Bestimmung der alsbaldigen
Auflösung , jedoch ist für sie mit Rücksicht auf die hier vorhandenen
Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Schädigung der Lehrer und
Unterhaltungsträger eine längere Frist für die Durchführung ihrer
Aufhebung vorgesehen. Die Begründung des Gesetzes bemerkte
hierzu : „Solange keine ausreichenden öffentlichen Mittel zur Ver¬
fügung stehen , um den schweren wirtschaftlichen Schädigungen , die
durch eine gleichzeitige und allgemeine Beseitigung der Vorschul¬
klassen an privaten Schulen für deren Lehrkräfte , für die Unter¬
haltungsträger und zuweilen auch für die Bevölkerung entstehen
können , hinreichend zu begegnen oder sie zu vermeiden , wird man
in derartigen Fällen schonender vorzugehen haben als bei öffent¬
lichen Schulen . Gemährt man hier eine längere Frist , bis die Auf¬
lösung erfolgt oder der Abbau beendet sein muß . so wird es mög¬
lich sein , sich rechtzeitig auf die bevorstehende Veränderung einzu¬
richten . . . Die Entscheidung, in welchen Fällen und in welchem
Umfang ein langsamerer Abbau zugelassen werden kann , werden
die Landesbehörden nach sorgfältiger Prüfung zu treffen haben . . .

"
8 2 Abs . 2 Satz 3, der eine Entschädigung für Lehrkräfte und
Unterhaltungsträger im Falle erheblicher wirtschaftlicher Härten

vorsieht, wurde erst auf Grund der Beratungen des Reichstags -
ausschusses in das Gesetz ausgenommen.

Am 25 . Februar 1921 erließ der Reichsminister des Innern
„Richtlinien für die Durchführung des Grundschulgesehes" , in
denen den Ländern unter Hinweis auf die Bestimmungen des 8 2
Abs . 2 des Gesetzes nahegelegt wurde, für den Fall des Eintritts
wirtschaftlicher Härten bei Auflösung privater Vorschulen von der
Gewährung des im Gesetz vorgesehenen Aufschubs der Auflösung
Gebrauch zu machen , um nach Möglichkeit die Inanspruchnahme
öffentlicher Mittel zu verringern oder ganz zu vermeiden.

Man ging hiernach damais von der Auffassung aus . daß im
großen und ganzen erhebliche wirtschaftliche Härten bei Aufhebung
und Abbau der privaten Vorschulen dann nicht eintreten würden ,
wenn die im ß 2 Abs . 2 bestimmte Abbaufrist eingehaiten würde.
Tatsächlich aber nahm die Entwicklung einen andern Verlauf . Die
Inflation vernichtete den größten Teil der Ersparnisse der Lehr¬
kräfte und Unterhaltungsträger , entwertete ihre Ansprüche aus
Lebrnsversicherungsverträgeu und veranlaßte auch solche Personen
zur Fortsetzung ihrer Lehrtätigkeit , die sich sonst früher zur Ruhe
gesetzt hätten . Die Übernahme geeigneter privater Lehrpersonen in
den öffentlichen Schuldienst mußte infolge des großen Angebots
von Junglehrern und Flüchtlingslehrern sowie wegen des Personal¬
abbaues auf wenige Fälle beschränkt werden . Die Aussicht, be¬
sonders für ältere private Lehrkräfte und Unterhaltungsträger , in
andern Berufen unterzukommen, fiel fast vollständig weg .

Mußte unter diesen Umständen damit gerechnet werden , daß
trotz Bewilligung der gesetzlich vorgesehenen Frist für den Abbau
oder die Auflösung der privaten Vorschulen Entschädigungsan¬
sprüche gemäß 8 2 Abs . 2 S . 3 in größerem Umfang gestellt werden
würden , so kam als weiterer , die Durchführung des Abbaues der
Vorschulen erschwerender Umstand hinzu, daß den Entschädigungs-
berechtigten nach Auffassung des Reichsgerichts auf Grund des
Reichsgrundschulgesetzes allein ein klagbarer Rechtsan¬
spruch auf Gewährung der Entschädigung nicht zusteht .

Nach der Entscheidung des Reichsgerichts vom 3 . Juli 1923
(Entsch . in Zivilsachen Bd . 107 S . 103) stellt die Entjchädigungs -
bestimmung im 8 2 Abs . 2 Sah 3 ein Grundsahgeseh dar , das zu¬
nächst noch eines besonderen Ausführungsgesetzes bedarf ,
um einen Rechtsanspruch auf Entschädigung zu begründen.

Dieser Sachlage trug der im März 1926 im Reichstag ein -
gebrachte Antrag von Guerard und Genossen Rechnung , der folgen¬
den Wortlaut hatte :

„Vor der endgültigen Auflösung der privaten Vorschulen
nach 8 2 des Gesetzes , betreffend die Grundschulen und die Auf¬
hebung der Vorschulen, ist die in diesem Gesetz gegebene Vor¬
schrift , nach der bei Auflösung oder Abbau der privaten Vor¬
schulen erhebliche wirtschaftliche Härten für Lehrer und Unter¬
haltungsträger durch Entschädigung aus öffentlichen Mitteln
oder durch sonstige öffentliche Maßnahmen auszugleichen sind,
gesetzlich zu regeln.

"
Der Antrag wurde angenommen. Er ließ die Frage offen, ob

die Regelung eine reichs - oder eine landesgesetzliche sein solle.
Die Reichsregierung hat die Frage der Entschädigung stets als

dringlich angesehen: zu einem sofortigen gesetzgeberischen Vorgehen
ihrerseits konnte sie sich aber schon deshalb nicht veranlaßt sehen ,
weil, wie unten noch näher darzulrgen sein wird , durch frühere
Vereinbarung mit den Ländern eine Regelung getroffen war , wo¬
nach die durch die Durchführung des Grundschulgesehes entstehen¬
den Kosten von den L ä n d e r n zu tragen waren . Es mußte damit
gerechnet werden , daß die Länder — wie es Preußen inzwischen
getan hat — für den Fall einer reichsgesehlichen Regelung
der Entschädigungsfrage trotz der erwähnten Vereinbarung An¬
träge auf zum mindesten teilweise Übernahme der Entschädigungs¬
kosten auf das Reich stellen würden .

Bevor die Erwägungen der Aeichsregierung zu einem bestimm¬
ten Ergebnis geführt halten , wurde mit dem Antrag — Nr . 2657 —
der Entwurf eines Initialivgesehes folgenden Inhalts im Reichs¬
tag eingebracht.

„8 1. Der 8 2 Abs . 2 des Reichsgesehes . betreffend die Grund¬
schulen und Aushebung der Vorschulen, wird dahin geändert , daß
der Abbau oder die Auflösung privater Vorschulen erst dann er¬
folgen darf , wenn die in diesem 8 2 Abs . 2 Sah 3 vorgesehene
Entschädigung der Lehrkräfte und Unterhaltungsträger an privaten
Vorschulen gesetzlich geregelt und durchgeführt ist .

8 2 . Dieses Gesetz tritt am 1 . April 1927 in Kraft .
"



Die Abgeordneten Schultz (Bromberg ) , Or. Runkel , Borrmann
und Genossen stellten ihrerseits den Antrag — Nr . 2837 der Druck¬
sachen — auf Annahme eines Initiativgesehes , dessen einziger
Paragraph vorsah, daß die im Grundschulgeseh vorgesehene Frist
für die völlige Auflösung der privaten Vorschulen und Vorschul¬
klassen unter den Voraussetzungen des genannten Gesetzes bis zum
Beginn des Schuljahres 1933/36 verlängert werden solle.

In den Ausschußberatungen kam es dann zu dem gemeinsamen
Antrag der Abgeordneten Frau I)r. Behm , Bickes , Kube , Leicht ,
Frau I) r. Matz , D . Mumm , Rheinländer , Dr. Runkel und Frau
Scheide! — Rr . 132 der Ausschußdrucksachen — , dessen Inhalt
folgendes Initiativgesetz war :

„Z 2 Abs . 2 des Gesetzes , betreffend die Grundschulen und
die Aufhebung der Vorschulen vom 28 . April 1920 (Reichsgesetz -
blatt S . 851 ) erhält folgende Fassung :

Für private Vorschulen und Vorschulklassen gelten die
gleichen Vorschriften , doch kann da, wo eine baldige Auflösung
oder ein baldiger Abbau erhebliche wirtschaftliche Härten für
die Lehrkräfte oder die Unterhaltungsträger mit sich bringen
würde oder aus örtlichen Gründen untunlich ist , die völlige Auf¬
lösung aufgeschoben werden . Wird ein Aufschub gewährt , ist da¬
für zu sorgen, daß die Gesamtschülerzahl der Vorschulklassen der
Privatschule den bisherigen Ilmfang nicht übersteigt. Ergeben
sich durch die Auflösung oder den Abbau erhebliche wirtschaft¬
liche Härten für die Lehrkräfte oder die Unterhaltungsträger , so
ist aus öffentlichen Mitteln eine Entschädigung zu gewähren oder
durch sonstige öffentliche Maßnahmen ein Ausgleich zu schaffen .
Bevor diese Entschädigung aus öffentlichen Mitteln oder ein
Ausgleich durch sonstige öffentliche Maßnahmen nicht gesetzlich
geregelt und ihre Durchführung gesichert ist , darf der Abbau
oder die Auflösung der privaten Vorschulen nicht erfolgen.

Dieses Gesetz tritt am 1 . Februar 1927 in Kraft .
"

Im Plenum des Reichstages wurde dieser Gesetzentwurf mit
der Änderung angenommen, daß an die Stelle der Worte : „nicht
gesetzlich" das Wort : „reichsgesetzlich " trat . In dieser Fassung
wurde das Gesetz unter dem 26 . Februar 1927 veröffentlicht
(Reichsgesehbl. I S . 67) und ist nach seinem § 2 mit dem 1 . Fe¬
bruar 1927 in Kraft getreten .

Das Gesetz ändert in zweifacher Hinsicht den § 2 Abs . 2 des
Grundschulgesehes:
1 . Während nach der ursprünglichen Fassung dieser Bestimmungen

die völlige Auflösung der privaten Vorschulen und Vorschul¬
klassen nur bis zum Beginn des Schuljahres 1929/30 aufgescho¬

ben werden konnte , ist jetzt diese Zeitbestimmung weggefallen.
2 . Ein Abbau oder eine Auflösung privater Vorschulen darf erst

erfolgen , nachdem die Frage der Entschädigung der Lehrer und
Unterhaltungsträger dieser Schulen reichsgesehlich geregelt und
ihre Durchführung gesichert ist. Diese Bestimmung gilt mit
Wirkung vom 1 . Februar 1927 .

Soweit hiernach private Vorschulen nicht schon vor dem 1 . Fe¬
bruar 1927 aufgelöst worden sind , ist von diesem Zeitpunkt ab eine
Sperre für den Abbau privater Vorschulen eingetreten , bis die
reichsgesehliche Regelung der Entschädigungspflicht erfolgt und ihre
Durchführung gesichert ist.

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll nun die Frage der
Entschädigung der Lehrer und Unterhaltungsträger privater Vor¬
schulen reichsgesehlich geregelt und damit die Voraussetzung für
die weitere Durchführung des Reichsgrundschulgesehes geschaffen
werden.

2 . Seit Inkrafttreten des Grundschulgesetzesist eine große Zahl
von privaten Vorschulen und Privatschulen mit Vorschulklassen
aufgehoben worden , teils auf Grund freiwilliger Entschließung,teils infolge Wegfalls öffentlicher Zuschüsse , teils infolge staatlich
angeordneten Abbaues oder Auflösung. Rach den Mitteilungender Länder waren im Jahre 1927 an Vorschulen und Privatschulen
mit Vorschulklassen noch vorhanden : In Preußen 323 , in Bayern O,in Sachsen 11 , in Württemberg 14 , in Baden 11 , in Thüringen 0 ,in Hessen 11 , in Hamburg 43, in Mecklenburg -Schwerin 20, in
Oldenburg 15, in Braunschweig 2 ; zusammen 453 .

Die Zahl der an diesen Schulen beschäftigten Lehrkräfte istnur in Preußen und in Hamburg einigermaßen beträchtlich. In
Preußen waren es nach einer Zählung aus dem Herbste 1926 ins¬
gesamt 1102 , nämlich 142 Lehrer , 789 Lehrerinnen und 171 Ordens¬
schwestern ; in dieser Zahl sind die persönlichen Unterhaltungsträgermit 145 Personen inbegriffen . Ferner sind in dieser Zahl inbe¬

griffen solche Lehrkräfte und Unterhaltungsträger , die erst nach
Inkrafttreten des Grundschulgesehes in Vorschulen tätig gewesen
sind ; ihre Zahl betrug 430 ; der Rest von 672 bestand aus
64 Lehrern , 471 Lehrerinnen und 137 Ordensschwestern.

Das jährliche Durchschnittseinkommen einer solchen Lehrper¬
son in Preußen , abgesehen von den Ordensschwestern, beträgt nach
Mitteilung des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung 3053 Mk .

Die Zahl der Ordensschulen beträgt ungefähr 80.
In Hamburg ist die Zahl der Lehrkräfte und persönlichenUnter¬

haltungsträger ungefähr 250 , und zwar kommen fast nur Frauen in
Betracht . Da in diesem Lande eine Zunglehrernot nicht mehr be¬
steht , kann im Gegensätze zu Preußen ein bedeutender Bruchteil
dieser Personen in den öffentlichen Schuldienst übernommen werden.

Wie groß die Zahl der in den letzten Jahren abgebauten ent-
schädigungsberechtigten Lehrkräfte usw . ist, kann nicht festgestellt
werden.

3 . Der Entwurf will in Ausführung des § 2 Abs . 2 des Grund¬
schulgesehes den durch die Aufhebung von privaten Vorschulen
wirtschaftlich geschädigten Lehrkräften und Unterhaltungsträgern
einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Entschädigung gewähren .
Er schafft eine einheitliche Rechtsgrundlage für das Reich , läßt
jedoch für Länder , in denen die besondere Lage des Privatschul -
wesens dies erfordert , in gewissen Punkten abweichende Rege¬
lungen zu 31 ).

Der Entwurf geht von folgenden grundsätzlichen Gesichts¬
punkten aus :

a) Die Berechtigung zur Erhebung von Ansprüchen kann nicht
anerkannt werden , wenn jemand erst nach Inkrafttreten
des Grundschulgesehes (21 . Mai 1920 ) in den Privat¬
schuldienst als Lehrer eingetreten ist oder als Unterhaltungsträger
eine private Schule erworben hat . Denn diese Personen wußten ,
daß der Abbau gesetzlich vorgeschrieben war ; sie begaben sich in
eine Slelle oder begannen ein Unternehmen , für das eine klar
übersehbare gesetzliche Befristung bestand , konnten also auf eine
Lebensstellung dort nicht rechnen. Der Gedanke , daß jemand diese
Lage nicht gekannt haben könnte , wäre bei der großen politischen
und pädagogischen Bedeutung dieser Gefehesvorschriften und bei
dem Umfang der Erörterungen darüber in der breiten Öffentlich¬
keit von vornherein zurückzuweisen. Aus den oben für Preußen
angegebenen Ziffern ergibt sich , daß die Zahl der zur Zeit im
Privatschuldienst beschäftigten, hiernach nicht entschädigungs-
berechtigten Personen im Verhältnis zur Gesamtzahl der dort an-
gestellten Lehrkräfte verhältnismäßig hoch ist. In der Mehrzahl
dieser Fälle handelt es sich aber um Schulamtsbewerber , die bei
dem großen Überflüsse derartiger Kräfte im öffentlichen Schuldienst
nicht oder noch nicht untergebracht werden konnten . Diesen Schul-
amlsbewerbern eine Entschädigung zu gewähren , obwohl sie schon
durch ihre entgeltliche Beschäftigung im Privatschuldienst jahrelang
viel besser gestellt waren als die beschäftigungslosen Schulamts -
bewerber , würde eine Ungerechtigkeit gegenüber diesen weniger
begünstigten jungen Lehrern bedeuten.

b> Als entschädigungsberechtigt werden im Grundschulgesetz
einerseits Lehrkräfte , anderseits U n t e r h a l t u n g s t r ä ger
genannt . Andere durch den Abbau betroffene Personen können
also keine Ansprüche stellen . Zu ihnen würden zu rechnen sein die
an den Schulen beschäftigten Hausmeister , Bureauangestellten ,
Reinmachefrauen u . dgl . Ihnen eine Entschädigung zu gewähren ,
war auch , ganz abgesehen von der Fassung des Grundschulgesehes,
schon deshalb nicht nötig , weil sie auch in andern Betrieben als
Schulen weit eher Verwendung finden können als Lehrkräfte . Es
wird Sache des Leiters der Schule sein , rechtzeitig Kündigungen
vorzunehmen und sich so vor Inanspruchnahme aus dem Dienstver-
trag seitens der betroffenen Angestellten für eine Zeit zu schützen,in der er infolge Auflösung der Schule für sie keine Verwendung
mehr hat .

c> Rach dem Wortlaut des Grundschulgesehes durften nur
wirtschaftliche Härten berücksichtigt werden . Außer Betracht
bleiben also Härten ideeller Art , wie sie beispielsweise in dem Ver¬
lust einer seit Jahren liebgewordenen Tätigkeit , in dem Zwange zur
Aufgabe der selbständigen Stelle eines Schulleiters , in der Not¬
wendigkeit, den bisherigen Wohnsitz aufgeben zu müssen , oder etwa
gar in der Ungewißheit über das künftige Schicksal liegen könnten.
Derartige Härten müssen nach dem Grundschulgeseh in Kauf ge¬nommen werden.



d) Das Grundschulgeseh stellt eine Entschädigung oder einenAusgleich nur für erhebliche wirtschaftliche Härten in Aus¬
sicht . Bon den nach dem Vorstehenden allein in Betracht kommen¬den wirtschaftlichen Schäden scheiden hiernach alle diejenigen aus ,die nicht erheblich sind . Hierbei ist besonders zu beachten, daß das
Grundschulgeseh für die betroffenen Lehrkräfte und Unterhaltungs -
träger keinen Schadensersatz im Sinne des Bürgerlichen Gesetz¬buches anerkannt hat . Es ist also nicht elwa gemäß § 249 BGB .der Zustand herzustellen, der bestehen würde , wenn der Abbau der
privaten Borschulen und Borschulklassen nicht stattgefunden hätte .Hätte das Grundschulgeseh einen solchen Schadensersatz im Augegehabt , so wäre unzweifelhaft das Wort „Schadensersatz"

, das seitdem Erlaß des Bürgerlichen Gesetzbuches ein technischer Begriffganz bestimmten Inhalts ist, angewandt worden , nicht die viel all¬
gemeineren Ausdrücke „Entschädigung" und „Ausgleich" .Der Entwurf beabsichtigt demzufolge nicht eine vollständigewirtschaftliche Schadloshaltung , sondern eine der Billigkeit ent¬
sprechende Regelung der Entschädigungsfrage . Dabei wird in jedemEinzelfalle der Nachweis dafür zu verlangen sein , inwiefern derAbbau der Borschulklassen überhaupt ursächlich für eine behaupteteSchädigung ist, da das Borhandensein eines solchen ursächlichen
Zusammenhanges zwischen Abbau und Schädigung die selbstver¬
ständliche Voraussetzung jedes Anspruchs bildet.

e) § 2 Abs . 2 Sah 3 stellt neben der Geldenkschädigungden Ausgleich durch sonstige öffentliche Maßnahmenzur Wahl . Es versteht sich von selbst , daß die Borbildung und die
Befähigung der Lehrkräfte am besten dadurch genutzt wird , daß siein den öffentlichen Bienst, vor allem den Schuldienst der Länderübernommen werden . Demgemäß geht der Entwurf auch davonaus , daß in jedem Einzelfalle zu prüfen ist . ob eine Äbernahme der
betreffenden Lehrkräfte in den Dienst erfolgen kann (§ 1 ) . Sinddie Boraussehungen hierfür nach Borbildung und sonstiger Eignunggegeben, so hat die Übernahme grundsätzlich zu erfolgen . Indessenmußte schon mit Rücksicht daraus , daß die Verhältnisse in den ein¬zelnen Ländern sehr verschieden liegen und die letzte Entscheidungden zuständigen Landesbehörden Vorbehalten bleiben muß . davon
abgesehen werden , im Entwürfe bindende Verpflichtungen zurÜbernahme in den öffentlichen Dienst auszusprechen. Ein Anspruch
aus Übernahme konnte hiernach den Enlschädigungsberechtigten
nicht gewährt werden . Anderseits sieht der Entwurf in jeder Über¬
nahme in den öffentlichen Dienst eines Landes , die der Bor - und
Berufsbildung der Lehrkraft entspricht, eine volle Entschädigung, so
daß die Lehrkraft eine solche Übernahme nicht ablehnen darf , ohneder durch das Gesetz gewährten Ansprüche verlustig zu gehen.i ) Soweit eine Äbernahme in den öffentlichen Dienst nicht in
Frage kommt, ist eine Entschädigung zu gewähren . Es be¬
stehen die Möglichkeiten , eine laufende Rente zu bewilligenoder Übergangsgebührnisse zu gewähren . Bon beiden
Möglichkeiten hat der Entwurf Gebrauch gemacht. Es ist dabei
von folgenden Erwägungen ausgegangen worden :

aa ) Die Unterhaltungsträger und Lehrkräfte privater Schulen
haben nicht die gesicherte Stellung eines Beamten . Jede Lehrkraftan einer privaten Schule muß damit rechnen, daß ihr eines Tagesaus Gründen irgendwelcher Art gekündigt wird : kein Unter -
haltungsträger hat die Gewähr dafür , daß nicht in Gestalt einer
andern Privatschule sich ein Wettbewerbsunternehmen eröffnet ,das unter Umständen seinen Schulbetrieb zum Erliegen bringt . So¬
mit erscheint es nicht gerechtfertigt , diesen Personen in vollem Um¬
fang die Ansprüche zu gewähren , die den Beamten beim Aus¬
scheiden aus dem Staatsdienst zustehen . Keinesfalls dürfen ihnen
höhere Ansprüche zugebilligt werden , als dem Beamten , der unter
gleichen oder ähnlichen Verhältnissen zum Ausscheiden aus dem
Dienst gezwungen ist. Daraus folgt, daß Lehrer privater Schulen,die noch nicht volle zehn Zahre im Dienst von Prioatschulen zu-
gebracht haben , keinesfalls eine dauernde Rente erhalten .bb ) Anderseits ist nicht zu übersehen , daß die Unterhaltungs -
träger und Lehrkräfte vieler privater Vorschulen und Privatschulenmit Vorschulklassen dem Staate und den Gemeinden Aufgaben ab¬
genommen haben , die diese sonst selbst hätten erfüllen müssen . Dies
gilt in besonderem Maße von den Prioatschulen für Mädchen . In
Hamburg z . B . haben vor 1912 kaum Anfänge eines öffentlichen
Mädchenschulwesens, abgesehen vom Volks -, Berufs - und Fach¬
schulwesen , bestanden. Die Summen , die die Länder , in denen das
Borschulwesen eingebürgert war , durch die Prioatschulen erspart
haben, sind sehr beträchtlich.

cc) Ebensowenig darf verkannt werden , daß es für einen ehe¬maligen Ilnterhaltungsträger oder eine ehemalige Lehrkraft anPrivatschulen schwer ist, bei den heutigen Verhältnissen eine an¬dere, seiner Vorbildung und Berufsbildung entsprechende Tätig¬keit zu finden. Dies gilt vor allem für diejenigen Kräfte , die be¬reits im vorgerückten Alter stehen . Ersparnisse oder sonstiges Ver¬
mögen , dessen Erträgnisse zum Leben ausreichen würden , werdennur in sehr seltenen Fällen vorhanden sein.

Berücksichtigt man diese Gesichtspunkte ihrem Gewicht ent¬
sprechend , so erscheint es angemessen, denjenigen Lehrkräften , dieüber zehn Jahre an Prioatschulen tätig waren , eine dauernde Geld¬rente zu gewähren . Eine entsprechende Regelung rechtfertigt sichfür die Unterhaltungsträger .

Was die Höhe der Rente anlangt , so kann § 26 des Reichs-
bramtengesetzes in der Fassung der Personalabbauverordnung vom27. Oktober 1923 — Reichsgesehbl. I S . 999 — Artikel 1 nicht invollem Umfang zum Muster dienen. Der Höchstbetrag des Warte¬
geldes beträgt nach § 26 a . a . O . ~ 80 v . H . des Diensteinkommens.Rach dem zu aa Ausgeführlen muß dieser Höchstbetrag für die
Unterhaltungsträger und Lehrkräfte privater Schulen angemessengekürzt werden . Zu demselben Ergebnis führt die Erwägung , daßfür diese Personen , besonders die jüngeren , ein Anreiz bestehenbleiben muß, bei . sich bietender Gelegenheit wieder eine Tätigkeit
zu ergreifen . Danach erscheint es angemessen , als Höchstbetrag derRente 65 v . H ., also ungefähr zwei Drittel des bisher durch die
Privatschultätigkeit Verdienten , festzusehen und diesen Höchstbetragbei einer Tätigkeit von weniger als 25 Jahren entsprechend der
Vorschrift des § 26 RGB . um je 2 v . H . für jedes fehlende Jahr
zu kürzen.

Beträgt sonach die höchste Rente , die erreichbar ist, 65 v . H .des Verdienstes aus der Privatschultätigkeit , so bedarf es fernernoch einer absoluten Höchstgrenze , damit Leistungen aus öffent¬
lichen Mitteln vermieden werden , deren Höhe nach dem zu d
Gesagten nicht gerechtfertigt erscheinen würde . Eine Privatlehr¬kraft . die als Rente denjenigen Betrag bezieht , der einem nachder Höchststufe der Besoldungsgruppe A 4c besoldeten abgebautenstaatlichen Lehrer als Wartegeld zukommt, ist unter allen Um¬
ständen ausreichend entsckädiqt; desgleichen ein ehemaliger Unter -
haltungsträger privater Schulen, der 6060 RM . jährlich als Renteerhält . Ein höherer Maximalbetrag kann bei der derzeitigen staat¬lichen Finanzlage nicht zugebilligt werden.

Mit dem 65 . Lebensjahre muß die Rentenzahlung aufhören .Es war von jeher Sache der Privatschullehrer , mittels eine Alters¬
versicherung <Angestelltenversicherung) oder mittels Rücklagen vonihrem Gehalt für die Zeit ihres Alkers zu sorgen. Eine Gleich¬
stellung mit pensionierten Beamten ist hier unmöglich . Immerhinaber soll den Privakschullehrern der Betrag ihrer gesetzlichen Alters¬
versorgung gesichert werden , der ihnen bei einem Tätigbleiben bis
zum 65 . Lebensjahr zugestanden hätte . Hierfür trägt § 10 Sorge .Die verhältnismäßig nicht zahlreichen Lehrkräfte und Unter -
haltungsträger , die schon vor Inkrafttreten des Grundschulgesehes,aber doch nicht zehn Zahre lang an Privatschulen gewirkt haben,erhalten Äbergangsgebührnisse, die ihnen ein Durchhalten für die
Zeit ermöglichen, in der sie eine neue geeignete Tätigkeit noch nicht
gefunden haben . Vor allem ist hierbei an solche Fälle gedacht , in
denen die Betreffenden sich in ihren künftigen Beruf erst allmählich
hineinarbeiten müssen . Die Übergangsgebührnisse sollen ihnen einer¬
seits den Anreiz , anderseits die Möglichkeit geben, eine neue
Tätigkeit zu ergreifen . Die Gebührnisse sind daher so zu gestalten,daß sie mit einem verhältnismäßig hohen Betrage beginnen und
allmählich sinken. Der Entwurf sieht vor, daß für das erste Zahl
nach dem Abbau 89 v . H . des mehrfach erwähnten Durchschnitts¬einkommens zu gewähren ist und läßt diesen Betrag jedes Jahr ,bis zum vierten nach dem Abbau , je um 10 v . H . sinken. Dann
hören die Zahlungen auf . Dem Abgebauten ist durch die Übergangs-
gebührnisse eine im allgemeinen hinreichende Möglichkeit gebotenworden, sich im Erwerbsleben umzustellen. Ist ihm das nicht ge¬
lungen , so kann in besonderen Fällen die Gewährung einer Zah¬
lung auf Grund der Härtebestimmung (§ 23) in Frage kommen.

Einem Teil der Entschädigungsberechtigten wird es . trotz aller
Ungunst des Wirifchaftsmarktes , gelingen, nach dem Abbau eine
bezahlte Berufstätigkeit zu finden. Für diesen Fall geht der Ent¬
wurf davon aus , daß ein Renken empfänger , der durch seine
Renke und den Ertrag seiner neuen Tätigkeit dasjenige Ein¬
kommen wieder erreicht, das er während seiner früheren Privat -



schuitätigkeit gehallt hat , ausreichend versorgt ist. § 6 Abs. 1 und
Z IS sehen daher eine entsprechende Kürzung der Rente, die bis
zu ihrem Wegsall gehen kann , vor. Dagegen ist bei den über -
gangsgebühren eine solche Anrechnung nicht vorgesehen. Die
mit der abwärts gerichteten Staffelung der Zahresbeträge zum
Ausdruck gebrachte Absicht , die Betroffenen zu möglichst eifrigem
Bemühen um eine neue Lebensstellung zu veranlassen , findet in
diesem Verzicht auf Anrechnung weitere Bestätigung . Wem es
gelingt, bald nach dem Abbau sich andern Verdienst zu verschaffen,
soll hierfür nicht durch Entziehung der Entschädigung gewisser¬
maßen bestraft werden .

II. Einzelnes.
3m einzelnen ist zu den Bestimmungen des Entwurfs folgen¬

des zu bemerken :
Zu ß 1 Abs. I : Die Vorschrift bringt zum Ausdruck , daß unter

den „ sonstigen öffentlichen Maßnahmen" des § 2 Abs . 2 Sah 3
des Grundschulgesehes die Unterbringung im öffentlichen Dienst zu
verstehen ist . Die Übernahme braucht nur zu erfolgen , wenn sie
nach Lage der Sache möglich ist. Ein klagbarer Anspruch auf
Übernahme ist nicht gegeben.

Zu Abs. 2 : Die Bestimmung war einerseits nötig , um den nach
der Rechtsprechung des Reichsgerichts im Grundschulgesetz nicht
enthaltenen Rechtsanspruch des einzelnen Betroffenen zu begrün¬
den, anderseits um zum Ausdruck zu bringen , daß Ansprüche, so¬
weit sie nicht im' Rahmen dieses Gesetzes geregelt sind , nicht geltend
gemacht werden können , auch nicht im Wege des Zivilprozesses vor
den ordentlichen Gerichten.

Es kommt in dieser Bestimmung in Verbindung mit der Bezug¬
nahme auf das Reichsgrundschulgeseh im Abs . 1 ferner zum Aus¬
druck , daß Ansprüche nur dann gegeben sind , wenn die nachge¬
wiesenen erheblichen wirtschaftlichen Härten eine Folge der auf
Grund des Grundschulgedankens vorgenommenen Auflösung oder
des Abbaues sind , nicht wenn aus sonstigen Gründen ein Abbau
erfolgt ist .

Eine Bestimmung darüber , was in diesem Gesetze unter pri¬
vaten Schulen zu verstehen ist, erschien nicht erforderlich. Die Be¬
zeichnung einer Veranstaltung als „Schule" läßt jedenfalls nicht
ohne weiteres den Schluß zu , daß es sich um eine Schule im Sinne
des 8 2 des Grundschulgesehes handelt : das folgt schon daraus, daß
die sogenannten Familienschulen , wie sie z . B . in Preußen vieler¬
orts bestehen, keine Schulen im Rechtssinn , sondern nur erweiterter
Privatunterricht im Sinne des 8 4 des Grundschulgesetzessind ( vgl .
dazu h 18 der Preußischen Staatsministerialinstruktion vom 31 . De¬
zember 1839 , Min . -Bl . der Innern Verwaltung 1840 . S . 94 : „Per¬
sonen , welche Kinder aus mehreren Familien gemeinschaftlich unter¬
richten, sind als Privatlehrer oder Privatlehrerinnen zu betrachten
und zu behandeln, wenn sie in Gemäßheit eines Vertrags gleichviel
ob mit einer Familie oder mit mehreren , jedoch nur mit bestimmten
einzelnen Familien , die Kinder derselben in ebenfalls festgesetzten
Lehrgegenständen gegen eine feste Vergütung unterrichten"

) .
Zu 8 2 Abs . 1 : Der Begriff des Schulleiters ist besonders in

Preußen insofern von Bedeutung , als vielfach einem solchen nach
8 1 ff - der genannten Staatsministerialinstruktion die Erlaubnis zur
Anlegung einer Privatschule erteilt wird , auch deshalb , weil die
Erteilung einer solchen Erlaubnis an eine Personenmehrheit
(juristische Person) nach preußischem Recht unzulässig ist . Das
Grundschulgeseh erwähnt den Schulleiter im 8 2 nicht , sondern
kennt nur Lehrkräfte und Unterhaltungsträger . Es war deshalb
eine besondere Bestimmung dafür erforderlich, unter weichen dieser
beiden Begriffe der Schulleiter zu rechnen ist .

Zu Abs . 2 : Die Vorschrift ist erforderlich, um zu verhüten , daß
8 1 Abs . 2 eine zu enge Auslegung erfährt. Eine voreilige völlige
Auflösung der mit Vorschulklassen versehenen Privatschulen wegen
Abbaues dieser Vorschulklassen ist unerwünscht. Es ist nicht aus¬
geschlossen, daß die Privatschule die infolge des Wegfalls ihrer
Vorschulklassen eintretende wirtschaftliche Beeinträchtigung aus
eigener Kraft überwindet . Dies zu versuchen, soll der Unterhal -
tungsträger durch die Vorschriften des Abs . 2 , wie auch des 8 17
ermutigt werden .

Zu 8 3 : Die Bestimmung erklärt sich aus dem oben unter I 3a
dargelegten Grundsatz. Wer erst nach Inkrafttreten des Grund¬
schulgesehes eine Tätigkeit im Vorschuldienste begonnen hat , muhte
mit einem entschädigungs'osen Abbau rechnen. Anders steht cs mit
einem Wechsel der Privatschulen dann, wenn der Betreffende auch

vorher schon an einer privaten Vorschule oder einer mit Vorschul¬
klassen versehenen Privalschule tätig war .

Zu 84 : Die Bestimmung entspricht dem zu 13d dargelegten
Grundsatz, daß nur erheb'iche Härten zum Anspruch berechtigen.
Wer wesentlich von den Einkünften seines Vermögens lebte und
nicht von der Vergütung für seine unlerrichlliche Tätigkeit , muß
cs sich gefallen lassen , wenn ihm diese Tätigkeit ohne Entschädi¬
gung entzogen wird . In besonderen Fällen hilft der Härleparagraph .

Dagegen ist davon abgesehen worden, den Entschädigungs¬
anspruch dann allgemein zu verneinen , wenn die Lehrkraft ihren
Unterhalt künftig aus eigenem Vermögen oder aus Zuwendungen
unterhaltspflichtiger oder sonstiger Dritter bestreiten könnte . Die
Durchführung einer solchen Bestimmung würde zu unliebsamen
Erörterungen über die Fami' ienverhällnisse der abgebautcn Lehr¬
kraft führen . Rur für verheiratete weibliche Lehrkräfte erscheint
eine besondere Bestimmung nach dem Vorgang verschiedener Ab -
baugesehe angczcigt (8 5 Ziffer 5 ) .

Zu 85 : Wegen Ziffer 1 ist auf das oben zu 13e Gesagte zu
verweisen, wegen Ziffer 2 und 3 auf die Analcgie des Reichs¬
beamtengesetzes 829 Ziffer 2 und 3 , wegen Ziffer 4 auf die Ana¬
logie des Rcichsbeamtcngesehes 8 29 Ziffer 4 und StGB . §§ 31 ff-
Wegen Ziffer 5 ist bei 8 4 dos Erforderliche gesagt.

Der einmal erloschene Anspruch lebt nicht wieder auf.
Zu 86 : Der Entwurf will den Enlschädigungsberechligten

grundsätzlich nicht besser stellen , als den , der dem Abbau entgeht.
Gelingt es einem zum Bezug einer Rente Berechtigten , ein Ein¬
kommen zu erlangen , das unter Hinzurechnung der Rente sein
durchschnittliches Jahreseinkommen (§ 8) übersteigt, so ist eine
entsprechende Kürzung der Rente billig .

Zu 86 : Die Begründung ist im wesentlichen oben zu 131
gegeben . Welches Einkommen aus Privatschultäligkeit die Lehr¬
kraft in den Zähren 1926 und 1927 gehabt hat , wird sich in der
Regel ohne weiteres aus seine Einkommensteuererklärung ent¬
nehmen l - ssen : der Nachweis eines etwaigen höheren Einkommens
liegt ihr ob . Satz 2 des Abs. 2 bezieht sich auch auf solche Lehr¬
kräfte . die bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetz auf Grund
der Bestimmungen des Grundschu'gesetzes abgebaut worden sind ,
ohne daß ihnen eine angemessene Entschädigung gewährt oder ein
sonstiger Ausaleich geschaffen ist.

Zu 8 9 : Die allgemeine Begründung ist oben zu I 3k gegeben.
Die absolute Höchstgrenze der jährlichen Zahlung ist , da es sich um
vorübergehende Maßnahmen handelt , höher angesetzk chs im 86.

Zu 816 : Die astgemeine Bearündung ist unter 13k gegeben.
Rach Erreichung des 65 . Lebensiahres fällt im allgemeinen der
gesetzlichen Altersverstcherung die Aufgabe zu, für die Bedürfnisse
der abgebauken Lehrkräfte zu sorgen . Einer Sondcrbestimmung
bedurfte es . bier nur für den Fall , daß die Leistungen aus der An -
geskesttenversicherung infolge des Abbaues stch verringern . Dies ist
insofern denkbar , als nach 8839 und 56 des Anpestelltenvcrsiche-
rungsgesetzes das Ruhege ' d aus einem Grundbelrag und einem
Stcigerungsbetrage stch zusammensetzt , von denen der letztere von
der Summe der geleisteten Beiträoe abhängig ist . Es darf des¬
halb einer abgcbaulen Lehrkraft dadurch kein Schaden erwachsen,
daß info 'ge ibres Abbaues zu weiteren Beiträgen für die An -
gestesttenverstcherung nicht mehr in der Lage ist . Dem trägt der
Entwurf Rechnung.

Zu 8811 ff. : Ähnlich wie die Entschädigung der Lehrkräfte ist
die Entschädigung der Anterkaltungsträaer zu reaeln .

Als so ' che kommen natürliche Personen, juristische Personen
und Parsonenvereinlgungen anderer Art in Frage : unter diesen
bei natürlichen Personen wiederum solche, die Unterricht erteilen
oder die sich auf die Leitung der Anstalt beschränken oder schließ¬
lich auch diese einem besonderen Schulleiter übertragen haben.
Der llnlevhaltungslräaer alz solcher tritt in seinem Verhältnis zu
den angestestten Lehrkräften diesen wie ein Unternehmer gegen¬
über. Für die nach dem Grundschulaesetz erforderliche Entscbödi-
guna der Itnterhaltungslrä'ger war deshalb nicht wie bei Lehr¬
kräften von der Besoldung auszuachen , sondern von der Rein-
cinnabme, die dem Ilnterbaltunaslräger nach Abzug aller für
Beso 'dung der Lehrkräfte , Erhaltung des Schulgebäudes usw . nöti¬
gen Ausgaben verbleibt . Hierbei ist aber besonders zu bemerken,
daß, weil der Ilnterhaltungströger ein Unternehmer ist. er bei
Berechnung der Reineinnahme nicht etwa ein Ägulvatent für die
von ihm als Lehrkraft geleistete Tätigkeit in Abzug bringen darf .



Zu § 11 : Die Vorschrift entspricht derjenigen im § 3 . Wer nach
Inkrafttreten des Grundschulgesctzes eine private Vorschule oder
eine Privalschule mit Vorschulklassen gründete , mutzte damit rech¬nen , datz ihm ihre Fortführung in absehbarer Zeit ohne Ent¬
schädigung unmöglich gemacht werden würde .

§ 12 seht alternativ die beiden für alle Unterhaltungstrcger
allgemein geltenden Voraussetzungen für das Vorliegen einer er¬
heblichen wirtschaftlichen Härte fest.

Die zu a genannte Voraussetzung gilt für die Zeit des Fort¬
bestehens der Schule . Nicht jede Verminderung der Reinein¬
nahme kann als eine erhebliche wirtschaftliche Härte angesehenwerden : jeder Unternehmer mutz damit rechnen , datz ihm durch
Maßnahmen der Gesetzgebung Einnahmen verkürzt oder neue Aus¬
gaben auscrlcgt werden . Nicht sowohl die Kürzung der Reinein¬
nahme als vielmehr die Höhe des Betrages der verbleibenden Rein¬
einnahme ist bei der Frage des Vorliegens einer erheblichen wirt¬
schaftlichen Härte ins Auge zu sassen . Eine Priraischuie nun ,deren jährliche Reineinnahmen nicht unter 6000 Mk . gesunken
ist , mutz als eine lebensfähige und fortsctzungswürdige betrachtetwerden , auch dann , wenn sie früher weit höhere Rcinerträgnisse
gebracht hat . Es ist deshalb im § 12 Ziffer 1 vorgesehen , dctz nurdann , wenn die jährliche Reineinnahme auS dem Privatschulbe -
trieb unler 6000 Mk . sinkt , nach §§ 16, 17 eine Entschädigung ge¬währt werden darf .' Die zweite Alternative im § 12b hat den Fall im Auge , datzdie Schule infolge des AbbaucS der Vorschulklassen a u f g e l ö stwerden mutz.

Die Vorschrift bezieht sich sowohl auf reine private Vorschübenals auf Privatschulen , die mit Vorschulklassen versehen sind : den
letzteren wird hierdurch eine llberlegungsfrist von vier Zährennach Abbau der Vorschulklassen zur Prüfung gewährt , ob dieSchule infolge dieses Abbaues lebensunfähig geworden ist.

Zu § 13 : Diese Vorschrift entspricht derjenigen des § 4.
Zu § 14 : Nicht allen juristischen Personen oder Personenver¬

einigungen ohne juristische Persönlichkeit , die eine Privalschuleunlerhaitcn haben , kann ein Entschädigungsanspruch zuerkanntwerden . DicS gilt besonders für den Fall , datz UntcrhaltungS -
lräger der abgebauten oder ausgelöstcn Schule eine Vereinigung
ist, deren Zweck in dem Betriebe der Schule besteht . Eine der¬
artige Vereinigung lmcistens von Eltern der dort cingeschultenKinder ) als solche lebt nicht vom Betriebe der Schule . 3hre Mit¬
glieder sind an der Schule eben als Eltern nicht als gewerbliche
Unternehmer beteiligt . Kann die Vereinigung die Schule nichthalten , so mutz sie sie auflöscn , etwaige Grundstücke verkaufen , den
Lehrkräften kündigen usw . : sie hat dann zwar vorzeitig ihr Ende
erreicht , ihre Aliiglicder aber sind als solche nicht geschädigt .

Eine andere Regelung war für juristische Personen und sonstige
Vereinigungen als Unterhaltungsträgcr für den Fall zu trefsen ,
datz sie die Schule nicht unter dem Gesichtspunkt des Erwerbes be¬
treiben und datz der liberschutz der Vorschulklassen oder der durchdie Einnahme der Vorschulklassen ermöglichte Überschuß der weiter -
führenden Klassen nachweislich anderen gemeinnützigen Zweckendesselben Untcrhallungsträgers zugute kommt . Solche Unterhal -
lungsträger haben mit den eben erwähnten Schulvercinigungcndas gemeinsam , datz sie die Schulen nicht aus crwcrbsmätzig eigen¬
nützigen Gründen betreiben . Darüber hinaus unterscheiden sie sich,wie z . B . die von Orden unterhaltenen oder geleiteten Schulen vonden erstgenannten dadurch , datz der mit dem Betriebe der Schule
verfolgle Zweck sich grötzcrcn und wciterführendcn ideellen Zwecken
cingiicdcrt , und zwar dergestalt , datz die einzelnen Tciluntcrneh -
mungen sz. B . bei Orden nutzer Schulen noch Waisenhäuser , Kin¬
derhorte und ähnliche gemeinnützige Veranstaltungen ) sich gegen¬seitig wirtschaftlich kragen . Für solche Fälle kann der durch Abbauoder Verminderung einer Schule entstandene Ausfall dem Gesamt -
unicrnehmen einen unmittelbaren erheblichen Schaden bringen , den
auszuglcichen ein durch die Gemeinnützigkeit des Unternehmens
erfordertes Gebot sozialer Fürsorge und Gerechtigkeit sein wird .
Möglich ist auch der Fall , datz ein solches Unternehmen durch den
Wegfall von Vorschulklassen genötigt ist, in Erfüllung seiner Unter¬
haltspflicht gegen seine Mitglieder für deren andere Berufsaus¬
bildung (akademisches Studium bisheriger Volksschulkräflc ) zusorgen : auch in diesen Fällen wird ein Entschädigungsanspruch nichtabgelehnt werden können .

Zu §§ 16, 17 : Durch die in diesen Bestimmungen vorgeseheneRegelung der Entschädigung soll insbesondere auch rerhütct werden ,datz die Unterhaltungsträger von Priratschulen nach Beginn desAbbaues der Vorschulklassen voreilig die Schule auflösen . Sowohlim Hinblick auf die die Schule besuchenden Kinder als im tznter -
esse der Länder ist zu erstreben , datz unnötige Umschulungen ver¬mieden und an sich lebensfähige Privaischulen nicht ohne hin¬reichenden Grund ausgelöst werden . § 16 bezieht sich auf reine Vor¬
schulen : § 17 enthält besondere Bestimmungen sür solche privateSchulen , die mit Vorschulklassen versehen sind.

Zu § 18 ff : Die Entschädigung der Unterhallungsträger , die
natürliche Personen sind, ist für den Fall der Auf .ösung derSchule entsprechend derjenigen der Lehrkraft geregelt .

Nicht alle Unterhallungsträger von Privatschulen sind nach dem
Angestelltcnvcrsicherungsgejctze versicherungspflichtig . Rach § 4Ziffer 2 sind nur versicherungspflichtig „ selbständige Lehrer undErzieher , die in ihrem Betriebe keine Angestellten beschäfugen ".3m Hinblick auf diese Personen mutzte § r0 für entsprechend an¬wendbar erklärt werden . 3m übrigen mutz der Härteparagraphaushcifcn , wenn ein Unterhallungsträger nach vollendetem 65. Le¬bensjahr schuldlos ohne Altersversorgung bleibt .

Zu § 21 : Die Eelücnischädigung soll dazu dienen , den im § 14erwähnten Unterhallungsträgern die Umstellung ihrer Tätigkeit zuerleichtern .
Zu § 22 : Wie die meisten Abbaugesetze , sieht der Entwurf die

Möglichkeit einer einmaligen Abfindung vor , ohne einen Rechts¬anspruch darauf zu gewähren . Bei der gretzen Verschiedenheit derUmstände , die den Antrag des Entschädigungsberechtiglen aus Ge¬
währung der Abfindung rechtfertigen können , mutz die Entschei¬dung sowohl über die Gewährung selbst als über die Höhe der
Abfindung , letzteres allerdings innerhalb der Schranken dcS Abs . 2,den zuständigen Behörden überlassen bleiben .

Zu §23 : Bei der Mannigfaltigkeit der in Betracht kommenden
Umstände kann nicht die Gewähr dafür übernommen werden , datzdie Entschädigungsbcstimmungen des Entwurfs eine für alle Fällebefriedigende Regelung der Entschüdigungssrage bringen . Es solldaher durch diese Härtcbeslimmung die Möglichkeit gegeben werden ,in besonders gearteten Fällen Zahlungen über den Rahmen derBestimmungen des Entwurfs hinaus zu gewähren . Durch dieWorte „ besonders schwere wirtschaftliche Härten " und „imEinzelfall "

ist jedoch zum Ausdruck gebracht , daß im großen undganzen die typische Regelung des Entwurfs als ausreichend anzu -sehcn ist , daß also der Nachweis ron gewissen Härten trotz An¬wendung dieser Vorschriften für sich allein nicht ausreicht , einHinausgchen über den Rahmen der typischen Regelung zu recht¬fertigen . Auch hier ist der Rechtsanspruch versagt : die zuständigeBehörde soll im Einzclfalle alle für die Zubilligung oder Nicht -
zubiiligung der Zahlung wichtigen Umstände feststellen und dann
nach billigem Ermessen entscheiden .

Zu § 24 : Wie bereits erwähnt , ist der Abbau der privatenVorschulen in einigen Ländern , vor allem in Thüringen , bereitsbeendet . Über die zu gewährenden Entschädigungen haben die ab¬bauenden Länder astein und ohne rcichsgesehiiche Regelung ent¬
schieden . Infolgedessen sind die gewährten Geldentschädigungenverschieden hoch bcmcssen worden ; von den Entschädigten ist teilsein Verzicht auf alle weiteren Ansprüche gefordert worden , teils
nicht . Wenn jetzt eine allgemeine reichsgcsehliche Regelung der
Entschädigungsfrage crsvlgt , so ist es unmöglich , die früher Ent¬
schädigten ohne Nachprüfung als voll entschädigt zu betrachten ;daS hieße diejenigen , die die volle Abbaufrist haben ausutzenkönnen , vor jenen unbillig bevorzugen . Alan kann auch nicht fürdiese Fälle auf den Härtcparagraph allein verweisen , denn auchhierin läge eine Benachteiligung der früher Abgebauten . Es bleibt
nichts anderes übrig , als die früher Abgebautcn grundsätzlich denneu Abzubauenden glcichzustellen .

Selbstverständlich müssen die von den Ländern früher gewährten
Geldentschädigungen auf die Geldentschädigungen gemäß dem Ent¬
wurf angercchnct werden , da eine Doppclcntjchädigung nicht in
Frage kommt . Hat danach ein Entschädigungsbercchligter frühermehr erhalten , als er nach dem Entwürfe zu beanspruchen hatte ,so ist cs zwar nicht zur Rückzahlung des zuviel Erhaltenen ver¬
pflichtet , muh sich aber eine entsprechende Kürzung der ihm nachdem Entwürfe zustchendcn Ansprüche gefallen tasten . Hat er um¬
gekehrt früher zu wenig erhallen , so hat er Anspruch auf die



Nachzahlung öer ihm nach dem Entwürfe zustehenden Entschädi¬

gungssumme , aber ohne Zinsen .
Hervorgehoben fei noch, datz auch hier der behördlich verfügte

Abbau oder die Auflösung Ursache des Wegfalls der Schule ge¬

wesen sein muß . Wer freiwillig seine Priratschule aufgelöst hat ,

hat keinen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung .

Zu § 26 : Die Gewährung des Verwallungsstreitverfahrens
entspricht der Tendenz des vom Reichstag beschlossenen Gesetzes

zur Abänderung des § 2 Abs . 2 des Grundschulgesetzes . Das neue

Gesetz verlangt nicht nur reichsgesehliche Regelung , sondern auch

Sicherung der Durchführung der Entschädigung . Diese ist ohne

Eröffnung des Klagewcgs nicht in vollem Umfange gegeben .

Zu § 28 : Die Vorschrift entspricht im wesentlichen den §§ 68

und ö9 der Reichsabgabenordnung .
Zu § 29 : Die Frage , ob die Kosten der Entschädigung vom

Reiche oder von den Landern oder von beiden anteilig zu rragen

seien , ist schon in früheren Stadien der Vorgeschichte des Gesetz¬

entwurfs erörtert worden .
Das Reichsgcunöschulgeseh enthält keine Bestimmung über die

Frage der Kostentragung . § 52 des Landessteuergesetzes vom

39 . März 1920 (Aeichsgesctzbl . S . 492 ) war zu der Zeit , als der

Entwurf des Grundschulgesetzes dem Reichstag zur Bejchlußsassung

vorlag , noch nicht geltendes Recht . Der Reicpsrat nahm gelegent¬

lich seiner Zustimmung zu dem Grundschulgejetz am 2b. Februar
192U eine Entschließung an , wonach wegen der sinanzicllen Folgen

dieses Gesetzes wie auch der noch folgenden Schulgesetze möglichst
bald eine Auseinandersetzung zwischen Reich , Lander und Ge¬

meinden Vorbehalten blcioen sollte . Am 8 . Februar 1921 stimmte
das Reichskabineit der vom Reichsminister des Innern im Reichs¬
rat abgegebenen Erklärung zu, wonach noch im Laufe des Elats -

jahrs eine Auseinandersetzung zwischen Reich und Landern wegen
der Kosten der Durchführung des Gesetzes vorgenommen werden

sollte . Rach Verhandlungen mit Preußen beschloß das Reichs¬
kabinett am 28. Februar 1021, daß die Mehrkosten , die durch die

Durchführung des Erundschulgesetzes entstünden , vom Reich mit

zwei Dritteln , von den Ländern zu einem Drittel getragen werden

sollten . Über die sachliche Begrenzung dieser Mehrkosten sollten
Richtlinien ausgestellt werden . Preußen erklärte sich hiermit ein¬

verstanden .
Darüber , daß zu den Kosten der Durchführung des Grundschul -

gesetzcs auch die nach § 2 Abs . 2 erwachsenden Kosten der Ent¬

schädigung gehörten , ist damals nie ein Zweifel aufgetaucht . Aber

diese Frage der Enlschädigungskosten stand damals nicht im

Vordergründe , sondern die Frage der Mehrkosten injolge der Auf¬
hebung der öffentlichen Vorschulen . Es folgten lange und schwie¬
rige Verhandlungen über den Begrisf der Mehrkosten . 2n den

Reichshaushallsplan wurden dreimal (1921 , 1922 , 1823 ) je 29 Mil¬
lionen Reichsmark als Beitrag zu den Kosten des Gesetzes vom
18. April 1829 (Reichsgrundschulgeseh ) eingesetzt . Aber diese
Summen gelangten nicht zur Verkeilung , weil eine Verständigung
über den Begriff der Mehrkosten und später über den Verteilungs¬
schlüssel nicht zu erzielen war : sie verfielen schließlich der Geld¬
entwertung .

■ Inzwischen hatte Preußen , das auf gesetzliche Regelung der
Angelegenheit drängte , am 15 . Dezember 1621 im Reichsrat den
Antrag gestellt , die Reichsregierung zu ersuchen , dem Reichstag
einen Gesetzentwurf vorzulegen , dessen § 1 wie fo

'gt lauten sollte :
Das Reich übernimmt zwei Drittel der den Ländern und

andern Ilnlerhaltungströgern öffentlicher Schulen und den son¬
stigen zu Leistungen von Schulunterhaltungskosten für öffentliche
Schulen Verpflichteten aus der Durchführung des Reichsgesches
vom 28. April entstehenden Kosten . Zu diesen Kosten rechnen
nicht nur die unmittelbar entstehenden , sondern auch die mittel¬
bar veranlaßten Kosten . Außerdem übernimmt das Reich die
nach § 2 Abs . 2 des Reichsgrundschulgesetzes aus öffentlichen
Mitteln zu gewährenden Entschädigungen .

Der Antrag blieb unerledigt bis zum Jahre 1924.
Nachdem mit der Ende 1923 erfolgten Stabilisierung der Wäh -

runö die Voraussetzung für den Finanzausgleich zwischen Reich
und Ländern und für die Wiederherstellung der finanziellen Ver¬
antwortlichkeit der Länder auf kulturellem Gebiete geschaffen war ,
erhob der Reichsfinanzminister mit Schreiben vom 22 . Dez . 1923
Widerspruch gegen eine finanzielle Mitwirkung des Reichs bei der
Durchführung des Erundschulgesetzes . Die Verwaltungsabbau¬

kommission beschloß am 21 . Zanuar 1924 , daß den Ländern zur
Durchführung des Erundschulgesetzes vom Reiche Mittel nicht mehr

zur Verfügung gestellt werden könnten . Die Aufrechterhaltung des

Kabinettsbefchlusses vom 28 . Februar 1921 sei nicht angängig .
Im Verfolg der finanziellen Ausgleichsverhandlungen zwischen

Reich und Ländern richtete dann der Reichsfinanzminister am
7 . Mai 1924 — I L 483 ? — an die Landesregierungen ein Schrei¬
ben , aus dessen Inhalt folgendes angeführt sei :

„ Unter Zurückstellung schwerster Bedenken , die sich aus der

Gesamthaushaltslage und insbesondere den auf Grund des Sach¬

verständigengutachtens zu erwartenden Rückwirkungen ergeben ,
will ich mich bereit erklären , den im Haushalt des Reichsmini¬

steriums des Innern für Zwecke polizeilichen Schuhes bei Ka¬

pitel V 16 der fortdauernden Ausgaben des ordentlichen Haushalts

eingesetzten Betrag auf 199 Millionen Goldmark zu erhöhen . Ich
kann dies aber nur unter folgenden Bedingungen tun :
1 . usw .
2 . Die Landesregierungen verpflichten sich ferner , ihre Forderun¬

gen auf Erstattung der ihnen infolge der Durchführung des

Grundschulgesetzes erwachsenden Kosten fallen zu lassen . Die

preußische Regierung wird dementsprechend den dem Reichsrat

vorgelegten Entwurf über die Verpflichtung des Reichs zur Er¬

stattung der infolge des Erundschulgesetzes entstandenen Kosten
zurückziehen .

3 . Die Landesregierungen verpflichten sich ferner , keinerlei An¬

träge mehr auf Bereitstellung besonderer übergangsmittel für
Zwecke des Schul - und Bildungswejens zu stellen . Hierzu nehme
ich auf die Erklärung des Herrn Ministerialdirektors Sachs vom

Preußischen Finanzministerium in der Besprechung vom 3 . Mai
1924 Bezug , wonach die preußische Regierung ihren Antrag auf
Bereitstellung derartiger Mittel bereits zurückgezogen hat . . .

Ich bin bei meinen in vorstehendem wiedergegebenen Ent¬

schließungen von dem Wunsche geleitet worden , auf diese Weise
einen weiteren Schritt in der Bereinigung der sachlichen Zuständig¬
keitsfragen zwischen dem Reiche und den Ländern zu gehen , und
kann die außerordentlich weitgehenden Zugeständnisse nur machen ,
wenn die Landesregierungen sich völlig auf den Boden stellen , daß
das Schul - und Bildungswesen , wie auch die übrigen in der Dritten

Steuernotoerordnung den Ländern zur ausschließlichen Regelung
zugewiesenen Aufgaben von ihnen ausschließlich , d . h . ohne finan¬
zielle Mitwirkung des Reiches , erfüllt werden .

"

Mit diesem Vorschlag erklärten sich alle Länder einverstanden :
Preußen zog seinen vorerwähnten , im Reichsrat gestellten Antrag
zurück .

Die Reichsregierung sieht auf Grund dieser Vereinbarung die
Kostenfrage hinsichtlich der Durchführung des Grundschulgesetzes ,
insbesondere auch soweit es sich um die Durchführung des § 2 Abs . 2
dieses Gesetzes handelt , als erledigt an und hat diese Auffassung
wiederholt vertreten , ohne daß ihr von irgendeiner Seite wider¬
sprochen worden wäre . Erst im Herbst 1926 ist Preußen mit der
Ansicht hervorgetreten , daß die obige Vereinbarung die gemäß § 2
Abs . 2 des Gesetzes entstehenden Kosten nicht mitumfasse .

Die Reichsregierung kann sich dieser Ansicht nicht anschließen ,
da sie weder dem Wortlaut und Sinne des Schreibens vom 7. Mai
1924 entspricht , noch auch mit der vorbehaltlichen Zurückziehung
des preußischen Antrages , der ja eine ausdrückliche Regelung auch
hinsichtlich dieser Kosten vorsah , vereinbar ist . Sie bleibt viel¬
mehr bei ihrer Auffassung , daß die g e s a m t e n Kosten der Durch¬
führung des Grundschulgesetzes den Ländern zur Last fallen .

Zu § 39 . Diese Ermächtigung wird den Landesregierungen er¬
teilt , um eine Ausführung des Gesetzes durch die Landesgeseh -
gebung , soweit sie nach Landesrecht erforderlich sein sollte , ge¬
gebenenfalls entbehrlich zu machen . Dies ist zweckmäßig , um mög¬
lichst bald alle Hindernisse zu beseitigen , die der weiteren Durch¬
führung des Grundschulgesetzes im Wege stehen könnten .

Zu § 31 . Wie schon erwähnt , ist die Lage des Privatschul¬
wesens in den Ländern sehr verschieden . Insbesondere haben in
Hamburg mehr als in andern Ländern die Privatschulen dem
Staat eine Fülle von Aufgaben abgenommen , die dieser sonst selbst
hätte erfüllen müssen . Eine solche Sachlage kann es rechtfertigen ,
daß die Enlschädigungen in einzelnen Ländern höher bemessen wer¬
den als in den übrigen . § 31 zählt die Vorschriften des Gesetzes
auf , die für eine abweichende Regelung zugunsten der Ent -
schädigungsberechtigten in Betracht kommen .

Druck der Konkordia A .- G . , Bühl (Baden ) .
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